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Vergleich einiger Bestimmungen der
Felddienstanleitung mit denen des

Platzwachtdienstes.

In Nr. 29 d. J. ist die Wünschbarkeit
möglichst gleichlautender Bestimmungen für den

Feld- und Platzdienst hervorgehoben, aber auch

auf die Schwierigkeiten hingewiesen worden,

welche sich diesem Versuch entgegenstellen.
Ein Vergleich der beiden Vorschriften, von

denen die eine noch in Kraft ist, die andere

provisorisch eingeführt wurde, wird zeigen, dass

in einigen Punkten ohne Nachteil grössere

Übereinstimmung erzielt werden könnte.

Ohne die Anordnung und die Art der Behandlung

des Gegenstandes in den Bereich der

Untersuchung zu ziehen, möge gestattet sein, die

Aufmerksamkeit auf folgende Punkte zu lenken.

1. Über Stärke und Zusammensetzung

der Wachten finden wir in der

Felddienstanleitung (Abschn. IV) und in dem

Dienstreglement (Abschn. VI) annähernd gleiche
Bestimmungen. Erstere (Art. 9) sagt : t Das

SicheruDgsdetacbement darf nicht stärker
gemacht werden, ils die Notwendigkeit unbedingt
erheischt'' und in Art. 90 wird bemerkt: »Das

Hauptgewicht (m Vorpostendienst) ist darauf zu

legen, dass mai sich mit dem Minimum der

erforderlichen Kräfte begnüge.* Das provisorische
Dienstreglemen; von 1896 (Art. 228) bestimmt:

„Die Stärke eiier Wache richtet sich nach ihrer

Aufgabe und iit auf das Notwendigste zu

beschränken." Rrner wird in beiden Vorschriften,
die Truppen nöglichst in ihren taktischen
Verbänden zu belissen, hervorgehoben.

Mit dem Grundsatz möglichster Sparsamkeit

in den Wachbn muss man sich vollständig ein¬

verstanden erklären, aber bestimmte Angabe wäre
sehr notwendig.

Das (Hofstetter'sche) Reglement über den
Felddienst (1866) setzte die Stärke der Vorposten
auf 1/i—V« des zu sichernden Truppenkorps fest.
Es ist schon viel, wenn kleinere Truppenkorps
1/t ihrer Stärke zum Vorpostendienst verwenden.
Der Vorpostendienst ist sehr anstrengend. Dieses

wird von Offizieren, die nicht schon an der Spitze
von Truppenabteilungen Feldzüge mitgemacht
haben, oft nicht genugsam gewürdigt. Eine

genaue Festsetzung des Bruchteiles, der nicht
überschritten werden soll, wäre in der

Felddienstanleitung (von 1882) sehr nützlich
gewesen. Letztere bemerkt (IV 90) bei Begründung

der Forderung, sich mit dem Minimum der
Kräfte für den Vorpostendienst zu begnügen :

„Auf Vorposten siehenden Truppen entzieht man
die Ruhe." Dieses ist richtig, aber wie wenig
wird diese Stelle beachtet

Über die Avantgarden wird in der Felddienstanleitung

(IV 26) gesagt, „dass einer Avantgarde

in der Regel nicht weniger als der sechste,

nicht mehr als der dritte oder vierte Teil
der Gesamtstärke an Infanterie und Artillerie
zuzuteilen sei."

In Wirklichkeit wird das gleiche Mass oft im
Vorpostendienst angewendet. Es sind sogar Fälle
bekannt, dass bei grössern Feldmanövern
abwechselnd eine Hälfte der Truppen die

Vorposten bezog. Dieses ist nur bei Truppenzu-
sammenzügen von kurzer Dauer möglich. Man

vergisst dabei, dass im Lager oder Kantonnement

auch der Wachtdienst besorgt werden muss.
Überdies veranlasst ein zahlreiches Sicherungskorps

eine verderbliche Zersplitterung der Kräfte,
und die unausgesetzten Forderungen eines an-
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